
Angelverein Gunderath e. V.

Gewässerordnung für Gastangler

Der Gastangler ist berechtigt, am Stausee „Heilbachsee“ in Gunderath den 
Fischfang mit zwei Angelruten mit je einem Einfachhaken und einem gültigen 
Fischerei-Erlaubnisschein auszuüben. 
Der Erlaubnisschein ist nicht auf andere Personen übertragbar.
Erlaubnisscheine sind an folgenden Ausgabestellen zu erhalten:

 CenterParcs Park Eifel, Rezeption, Gunderath

 Gasthaus „Knatterberg“, Gunderath

 Tankstelle Kirsten, Uersfeld

 Schreibwaren Lanser, Uersfeld

Angelbestimmungen:
 Das Angeln ist nur vom Ufer aus erlaubt. Die Ruten dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen

werden.

 Im ausgewiesenen Schongebiet, vom Einlauf bis zur Fenderkette, darf nicht geangelt
werden.

 Das Angeln ist von Morgen- bis zur Abenddämmerung erlaubt, längstens von 5:00 bis 22:00
Uhr.

 Es dürfen keine Kunstköder (Blinker, Spinner, Wobbler, Löffler, Gummifische, etc.)
verwendet werden. Fliegenfischen und Teigangeln sind erlaubt.

 Das Anfüttern ist auf maximal 0,5 Liter Körnerfutter begrenzt.

 Pro Angelschein dürfen maximal insgesamt nur 3 Edelfische (Salmoniden, Karpfen, Zander,
Aal, etc.) und 15 Stück Weißfische gefangen werden. Danach ist das Angeln sofort
einzustellen oder es ist ein weiterer Erlaubnisschein zu kaufen, um anschließend weiter
Angeln zu dürfen.

 Den Kontrolleuren sind auf Verlangen der Erlaubnisschein und das Fangergebnis
vorzuzeigen.

Das Angeln bei geschlossener Eisdecke (Eisangeln) ist nicht erlaubt.
Gefangene Fische sind waidgerecht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln. 
Der Verkauf gefangener Fische ist verboten!

Die in Rheinland-Pfalz gültigen Fischereibestimmungen sind zu beachten. 
Die gesetzlichen Mindestmaße sind zu beachten, z. B.

- Rotauge, Rotfeder 15 cm 
- Saibling, Bach- oder Regenbogenforelle 25 cm 
- Schleie 25 cm 
- Karpfen 40 cm 
- Aal 50 cm



- Zander 50 cm

Das Angelgewässer ist sauber zu halten! 

Gunderath, den 20.02.2019

Der Vorstand
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